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Erteilung der Prüfungsberechtigung wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 

Es wird zwischen der Prüfungsberechtigung für den Bachelor-Studiengang und den Master-

Studiengang unterschieden. 

Schritt 1 

Feststellung des Bedarfs an Prüferinnen oder Prüfern. Bedarf kann von Mitgliedern aller 

Statusgruppen des Instituts der Prüfungskommission mitgeteilt werden. Die Prüfungskommission 

überprüft und bestätigt gegebenenfalls den Bedarf. 

 

Schritt 2 

Für die Erteilung der Prüfungsberechtigung stellt der/die Abteilungsleiterin einen Antrag, in dem die 

folgenden Kriterien berücksichtigt werden sollen: 

Bachelor: 

- die Promotion muss abgeschlossen sein 

- einschlägige Lehrerfahrung, die vom Fachvertreter oder von der Fachvertreterin zu 

bestätigen ist 

- gute  pädagogische Qualität (beispielsweise nachgewiesen durch Lehrevaluationen) 

- Einschlägige Erfahrung im Prüfungsbeisitz 

- Nachweis aktueller Forschungsaktivität (z. B. Forschungsprojekte; Kongresspräsentationen 

usw.) 

- Einverständniserklärung der Person, die die Prüfungsberechtigung erhalten soll 

 

Master: 

- die Promotion liegt mindestens ein Jahr zurück 

- einschlägige Lehrerfahrung, die vom Fachvertreter oder von der Fachvertreterin zu 

bestätigen ist 

- gute pädagogische Qualität (beispielsweise nachgewiesen durch Lehrevaluationen) 

- Einschlägige Erfahrung im Prüfungsbeisitz 

- Nachweis der Publikationstätigkeit 

- Mitarbeit bei der Betreuung von mehreren Abschlussarbeiten (Bachelor und/oder Master) 

- Einverständniserklärung der Person, die die Prüfungsberechtigung erhalten soll 

 

Schritt 3 

Prüfung und Beschluss durch die Prüfungskommission (gegebenenfalls Erteilung der 

Prüfungsberechtigung und Aufnahme auf die Prüferliste). Die Prüfungskommission macht den 

Beschluss institutsöffentlich. 
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